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Niederschrift Nr. 18 
über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Welmbüttel 

am Dienstag, 24. Januar 2017, im Dree-Dörper-Huus 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:25 Uhr 
 
Anwesend sind: 
Frau Karin Wrage als Vorsitzende 
Herr Günther Schlüter 
Herr Rainer Rohde 
Frau Heinke Schettiger 
Herr Stefan Neuenhausen 
Frau Anke Firjahn-Andersch 
Frau Renate Jendrian 
Herr Sönke Frahm 
 
Entschuldigt fehlt: 
Herr Holger Hensel 
 
Von der Verwaltung: 
Herr Robert Tech als Protokollführer 
 
Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt. Die Einladung ist frist – und 
formgerecht erfolgt. Einwände werden nicht erhoben.  
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt die Vorsitzende, diese um nachfolgenden 
Tagesordnungspunkt zu erweitern: 
7. Zustimmung der Gemeinde Welmbüttel über den Beitritt der Gemeinde 

Tielenhemme zum Breitband-Zweckverband Dithmarschen zum 01.01.2017 
Die Erweiterung wird einstimmig genehmigt. Der nachfolgende Tagesordnungspunkt 
verschiebt sich entsprechend. 
 
 
Tagesordnung:  
 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung am 
13.12.2016 

3. Mitteilungen 

4. Zustimmung zur Wahl des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Welmbüttel-
Gaushorn-Schrum 

5. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit mittelfristiger Finanzplanung für 
die Finanzplanjahre 2016 bis 2020 

6. Landtagswahl am 07. Mai 2017, Bildung eines Wahlausschusses und Festlegung 
des Wahlraumes 

7. Zustimmung der Gemeinde Welmbüttel über den Beitritt der Gemeinde 
Tielenhemme zum Breitband-Zweckverband Dithmarschen zum 01.01.2017 

8. Eingaben und Anfragen 
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TOP 1. Einwohnerfragestunde   
 
Eine Einwohnerin stellt einige Fragen zur stattgefundenen Regionalkonferenz Wind 
und die Auswirkungen auf die Gemeinde Welmbüttel.  
Frau Bürgermeisterin Wrage nimmt hierzu ausführlich Stellung.  
 
Weiterhin fragt eine Einwohnerin, ob ein Baum im „Neubaugebiet“ beschnitten werden 
könnte. In wessen Eigentum der Baum letztendlich ist, ist noch zu klären. Frau Wrage 
bittet darum, den Antrag schriftlich einzureichen. 
 
Es werden einige Straßen und Wegeangelegenheiten aus der Einwohnerschaft vorge-
tragen: 
 
- Wer den Holzeinschlag an den gemeindlichen Wegen (insbesondere Richtung 

Moorkuhle) zu verantworten hat  und wer den Nutzen aus dem Holz zieht. Der Ver-
ursacher ist  der Gemeindevertretung nicht bekannt. 

 
- Ob die Schlaglöcher in einem Weg beseitigt werden können („Waldweg“  Ant Holt – 

Hustedterweg) und wer für das Streuen bei Glätte in der Gemeinde verantwortlich 
ist. Frau Wrage beantwortet die Fragen.Weiterhin wird angeregt, die Beleuchtung 
im Außenbereich des Dree Dörper Huuses zu verbessern. Der Bauausschuss 
kümmert sich um die Angelegenheit. 

 
Abschließend stellt sich Herr Andreas Hein, als Landtagskandidat für die CDU, kurz 
vor.  
 
 

TOP 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung 
am 13.12.2016   
 
Beschluss: 
Die Niederschrift vom 13.12.2016 wird genehmigt.  
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig bei 2 Stimmenthaltungen 
 
 
TOP 3. Mitteilungen   
 
Frau Bürgermeisterin Wrage macht die nachfolgenden Mitteilungen: 
 

- Die durch Welmbüttel verlaufende B 203 erhält im Sommer eine neue Asphaltde-
cke. 

- Der Anbau der KiTa Tellingstedt ist nahezu fertiggestellt, Inbetriebnahme vermutlich 
zum 01.02.2017 

- Die S-H Netz AG wird einige bestehende  Freileitungen in der Gemeinde unterir-
disch verlegen. 

- Herr Thedens und Herr Kolbe werden sich um die Wege der Gemeinde kümmern.   
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TOP 4. Zustimmung zur Wahl des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr 
Welmbüttel-Gaushorn-Schrum   
 
Laut Niederschrift der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Welmbüttel-
Gaushorn-Schrum vom 28.10.2016 wurde Günther Röhl aus Gaushorn zum Gemein-
dewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Welmbüttel-Gaushorn-Schrum für die Dauer 
von 6 Jahren gewählt. 
 
Gemäß § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz bedarf die Wahl der Zustimmung des Trägers 
der Feuerwehr. 
 
Nach § 6 des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Sicherstellung des Brandschutzes 
zwischen den Gemeinden Gaushorn, Schrum und Welmbüttel vom 04.09.2012 haben 
die Gemeindevertretungen Gaushorn und Schrum ihr Einverständnis zu erteilen, bevor 
die Gemeindevertretung Welmbüttel ihre Zustimmung nach § 11 Abs. 3 Brandschutz-
gesetz erteilt. 
 
Entsprechende Sitzungsvorlagen wurden für die jeweiligen Sitzungen vorbereitet. 
 
Beschluss:  
Die Gemeindevertretung beschließt vorbehaltlich des Einverständnisses der Gemein-
devertretungen der Gemeinden Gaushorn und Schrum, der Wahl von Günther Röhl 
aus Gaushorn zum Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Welmbüttel-
Gaushorn-Schrum gemäß § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz zuzustimmen. 
 

Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 
 
TOP 5. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit mittelfristiger Finanz-
planung für die Finanzplanjahre 2016 bis 2020   
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Welmbüttel 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.01.2017 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 474.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 465.300 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 9.000 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

474.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

465.300 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

89.900 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

187.500 EUR 
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festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inves-

titionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stel-
len auf 

0,05 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be (Grundsteuer A) 

260 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 260 % 

2. Gewerbesteuer 310 % 

 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflich-
tungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine 
Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. 
 

§ 5 
 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförde-
rungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaß-
nahme mindestens 10.000  EUR beträgt. 

 
Beschluss: 
1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird beschlossen. 
2. Der Haushaltsplan 2017, bestehend aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den 

Teilplänen und dem Stellenplan sowie der Vorbericht und die Anlagen werden be-
schlossen. 

3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung lt. Haushaltsplan werden beschlos-
sen. 

 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 
 
TOP 6. Landtagswahl am 07. Mai 2017, Bildung eines Wahlausschusses und 
Festlegung des Wahlraumes   
 
 
Die Wahl zum 19. Schleswig-Holsteinischen Landtag findet am 07. Mai 2017 statt. 
Gemäß § 15 Abs. 1 LWG besteht der Wahlvorstand aus dem Wahlvorsteher / der 
Wahlvorsteherin, seinem/ihrem  Stellvertreter/in und weiteren 4 bis 7 Beisitzern. 
 
Die Mindestbesetzung beträgt somit 6 Mitglieder. 
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Beschluss:  
Für die Berufung in den Wahlvorstand zur Abwicklung der Landtagswahl werden  
folgende Bürgerinnen und Bürger vorgeschlagen: 
 
  1. Wahlvorsteher/in: Karin Wrage 
  2. stv. Wahlvorsteher/in: Rainer Rohde 
  3. Beisitzer/in / Schriftführer/in: Heinke Schettiger 
  4. Beisitzer/in / stv. Schriftführer/in: Renate Jendrian 
  5. Beisitzer/in: Stefan Neuenhausen 
  6. Beisitzer/in: Holger Hensel 
  7. Beisitzer/in: Sönke Frahm 
  8. Beisitzer/in: Anke Firjahn-Andersch 
 
Wahlraum: Dree Dörper Huus 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 
 
TOP 7.  
Zustimmung der Gemeinde Welmbüttel über den Beitritt der Gemeinde 
Tielenhemme zum Breitband-Zweckverband Dithmarschen zum 01.01.2017   
 
Die Gemeinde Tielenhemme hat den Beschluss gefasst, ab dem 01. Januar 2017 dem 
Breitband-Zweckverband Dithmarschen als Mitglied beizutreten. Die Verbandsver-
sammlung hat dem Begehren der Gemeinde Tielenhemme auf seiner letzten Sitzung 
zugestimmt. Nun müssen noch alle Verbandsmitglieder diesem Beitritt per Beschluss 
zustimmen. 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Welmbüttel stimmt dem Beitritt der Gemeinde Tielenhemme zum Breit-
band-Zweckverband Dithmarschen mit Wirkung vom 01. Januar 2017 zu. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig 
 
 
TOP 8. Eingaben und Anfragen   
 
Frau Schettiger spricht an, dass am Straßenschild „Norderwohld“ ein privates Hinweis-
schild angebracht wurde. Frau Jendrian wird es übernehmen, die Eigentümer anzu-
sprechen, dass das Zusatzschild entfernt wird. 
 
Im Außenbereich des Dree Dörper Huus werden vermehrt Zigarettenkippen vorgefun-
den. Die vermeintlichen Verursacher sollen darauf hingewiesen werden, dies zukünftig 
zu unterlassen.  
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 
 
 
 

(Wrage)  (Tech) 
Vorsitzende  Protokollführer 

 
Verteiler: 
 
GV, GB-Leitung, GSB, AV, Akte, Auszüge verteilt, Freigabe Ratsinfo, Protokollbuch (us) 
 
 

 


